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Marlene Bodenmann und  Daniel Kehl  /  SP  

Unterrichtsassistenzen - zu fairen und transparenten Bedingungen  

Der  Unterricht  in der  Volksschule hat sich  in den  letzten Jahren sehr verändert: Individualisier-
ter Unterricht und individuelle Betreuung jedes Kindes sind ein Grundanspruch  an die  Lehr-
person. Zudem sind  in den  Regelklassen viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen  an  Be-

treuung,  die  integriert werden oder  in der  Klasse bleiben, bis eine Anschlusslösung gefunden 
wird. Um solchen Situationen besser gerecht zu werden, braucht  die  Schule vermehrt zusätz-
liche Betreuung durch Unterrichtsassistenten/-innen oder Praktikanten/-innen. 

Unterrichtsassistenzen sind für anspruchsvolle Situationen im Klassenzimmer eine grosse 
Hilfe. Ihre Anstellung sollte aber zu angemessenen und transparenten Lohnbedingungen er-
folgen:  Die  Stadt Gossau bezahlt  den  Klassenassistenzen dreissig Franken  pro  Stunde.  Ror-

schach  entschädigt Einsätze je nach Ausbildungsniveau  der  Unterrichtsassistenten/-innen mit 
fünfundzwanzig bis dreiunddreissig Franken  pro  Stunde.  In der  Stadt St.Gallen werden teil-
weise massiv tiefere Stundenlöhne, auch unterhalb  von  zehn Franken bezahlt. 

Wir bitten  den  Stadtrat deshalb folgende Fragen zu beantworten: 

Wie steht  der  Stadtrat grundsätzlich zum Einsatz  von  Klassenassistenzen oder Prakti-
kanten/-innen  in  Schulklassen?  
In  welchen Fällen werden  in der  Stadt Klassenassistenzen oder Praktikanten/-innen 
eingesetzt und wer entscheidet über Dauer und Umfang solch zusätzlicher Stellen? 
Welche Lohnvorgaben bestehen für diese "Berufsgruppe"? Gibt  es  dazu kantonale 
Empfehlungen?  Hat die  Stadt eine eigene Lohnskala oder wird individuell ein Lohn 
festgesetzt? 
Manchmal werden solche "Klassenhilfen" unter dem Jahr eingesetzt, weil plötzlich eine 
Notsituation entsteht. Muss dieser Lohn aus dem Förderpool  des  Schulhauses bezahlt 
werden oder kann dieser aus  den  budgetierten Löhnen für Praktikumsstellen genom-
men werden?  (Der  budgetierte Betrag wurde im Jahr  2016  nicht äusgeschöpft, unter 
anderem, weil verschiedene Praktikumsstellen nicht besetzt wurden.)  
Falls  ein solcher Lohn aus dem  "Pool"  eines Schulhauses bezahlt werden muss: Kann  
die  Schulleitung selbständig über  die  Höhe  der  Entlöhnung entscheiden oder muss sie 
sich  an  eine Lohnvorgabe halten?  
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